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Was ist Urheberrecht?

Welche Arten von Werken unterliegen dem 

Urheberrecht?
Urheberschaft verleiht dem Inhaber das ausschließliche Recht, das Werk zu nutzen – 
mit einigen Ausnahmen. Wenn eine Person ein in einer physischen Form 
festgehaltenes Originalwerk schafft, ist diese Person automatisch Inhaber der 
Urheberrechte an dem Werk.

Viele unterschiedliche Werke können urheberrechtlich geschützt werden. Dazu zählen 
beispielsweise:

• Audiovisuelle Werke wie TV-Sendungen, Filme und Online-Videos
• Tonaufnahmen und Kompositionen
• Schriftliche Werke wie Vorträge, Artikel, Bücher und Kompositionen
• Visuelle Werke wie Gemälde, Poster und Werbung
• Videospiele und Computersoftware
• Bühnenwerke wie Theaterstücke und Musicals
•

Auf den Internetseiten des U.S. Copyright Office finden Sie zahlreiche Informationen. 
Für weitere Beratung können Sie sich auch an einen Rechtsanwalt wenden.

Können urheberrechtlich geschützte Werke genutzt werden,
ohne das Urheberrecht zu verletzen?

Ja, in manchen Fällen ist es möglich, ein urheberrechtlich geschütztes Werk zu nutzen,
ohne das Recht des Urheberrechtsinhabers zu verletzen. Genaueres hierzu erläutert 
das Prinzip der fairen Verwendung, "Fair Use". Beachten Sie unbedingt, dass Ihre 
Inhalte aufgrund einer Urheberrechtsbeschwerde entfernt werden können, auch wenn 
Sie ...

• den Urheberrechtsinhaber genannt haben,
• die rechtsverletzenden Inhalte nicht monetarisiert haben,
• für eine Kopie der betreffenden Inhalte eine Gebühr verrechnet haben,
• ähnliche Inhalte im Internet gesehen haben,
• die Inhalte z. B. als Hardcopy oder digitale Kopie gekauft haben,
• die Inhalte im Fernsehen, Kino oder Radio selbst aufgezeichnet haben,
• die Inhalte aus einem Lehrbuch, einem Filmplakat oder einer Fotografie kopiert 

haben oder
• erklärt haben, dass "eine eventuelle Urheberrechtsverletzung unbeabsichtigt 

ist".

http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use
http://www.copyright.gov/


Manche Ersteller von Inhalten stellen ihr Werk zur Wiederverwendung zur Verfügung, 
wenn bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie auf der Website der Creative Commons-Lizenzen.

https://support.google.com/legal/answer/4558992?hl=de&ref_topic=4558877  [8.10.2021]

Was ist "Fair Use"?
In vielen Ländern stellen bestimmte Arten der Nutzung urheberrechtlich geschützter 
Werke keinen Verstoß gegen die Rechte der Urheberrechtsinhaber dar. In den USA 
sind die Urheberrechte beispielsweise durch den Grundsatz des "Fair Use", also der 
angemessenen Verwendung, begrenzt. Nach diesem Grundsatz gelten bestimmte 
Arten der Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material, etwa im Rahmen 
einer Kritik, eines Kommentars, eines Zeitungsberichts, zu Bildungs-, Wissenschafts-
oder Forschungszwecken, als "fair", also als angemessen. Ob eine angemessene 
Verwendung vorliegt, entscheidet ein US-Gericht anhand von vier Faktoren, die 
unten aufgeführt sind. In einigen anderen Ländern gibt es ein ähnliches Konzept 
namens "Fair Dealing" (angemessene Handlungsweise), das jedoch nicht immer auf 
die gleiche Weise anwendbar ist.

Sie sind dafür verantwortlich, über das entsprechende Gesetz informiert zu sein und 
zu prüfen, ob es die von Ihnen beabsichtigte Verwendung abdeckt. Wenn Sie 
urheberrechtlich geschütztes Material verwenden möchten, das Sie nicht selbst 
erstellt haben, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst rechtlich beraten zu lassen. 
Google kann weder eine Rechtsberatung anbieten noch juristische Entscheidungen 
treffen.

Die vier Faktoren der angemessenen Verwendung:

1. Zweck und Charakter der Verwendung, einschließlich der Frage, ob eine 
solche Verwendung eher kommerzieller Natur ist oder gemeinnützigen 
Bildungszwecken dient
In der Regel prüfen die Gerichte die Frage, ob die Verwendung "transformativ" ist, 
das heißt, ob dem Original eine neue Aussage oder eine neue Bedeutung verliehen 
wurde oder ob das Original lediglich kopiert wurde.

2. Die Art des urheberrechtlich geschützten Werks
Die Verwendung von vorwiegend faktenbasierten Werken gilt wahrscheinlich eher als
angemessen als die Verwendung rein fiktiver Werke.

http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use
https://support.google.com/legal/answer/4558992?hl=de&ref_topic=4558877
https://creativecommons.org/licenses/


3. Umfang und Wesentlichkeit des verwendeten Anteils im Verhältnis zu dem 
urheberrechtlich geschützten Werk als Ganzes
Die Nutzung kleinerer Ausschnitte aus einem Originalwerk gilt wahrscheinlich eher 
als angemessene Verwendung als die Übernahme größerer Teile. Allerdings kann 
auch ein kleiner Ausschnitt in bestimmten Situationen gegen das Prinzip der 
angemessenen Verwendung verstoßen, nämlich dann, wenn es sich um das 
"Kernstück" des Werks handelt.

4. Die Auswirkungen der Verwendung auf den potenziellen Markt für das 
urheberrechtlich geschützte Werk oder auf seinen Wert
Wenn durch die Verwendung des Materials die Möglichkeiten des 
Urheberrechtsinhabers eingeschränkt werden, Gewinne mit seinem Originalwerk zu 
erzielen, indem durch die Verwendung Nachfrage nach dem Werk ersatzweise 
befriedigt wird, gilt dies wahrscheinlich eher nicht als angemessene Verwendung.


